
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/10/1 1Ob325/58,
1Ob116/60

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1958

Norm

AußStrG §16 A1

SEBG §19

SEBG §51

Rechtssatz

Konforme Beschlüsse der Untergerichte auf Au2ösung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wegen nicht

fristgerechter Vorlage des Gesellschafterbeschlusses über die Feststellung der Schillingerö6nungsbilanz sind nur mit

außerordentlichem Revisionsrekurs bekämpfbar.
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1 Ob 116/60
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